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stellt hat, lassen sich diese Grunds�tze nicht auf den Fall
�bertragen, dass ein K�ufer den R�cktritt vom Vertrag er-
kl�rt.8 Bei der R�ckabwicklung eines Verbrauchsg�ter-
kaufs stehe einem Anspruch des Verk�ufers auf Nutzungs-
wertersatz gem. § 346 Abs. 1 BGB das europ�ische Recht
nicht entgegen; der 15. Erw�gungsgrund der Verbrauchs-
g�terkaufrichtlinie gestatte ausdr�cklich, die Benutzung
der vertragswidrigen Ware im Falle der Vertragsauflçsung
zu ber�cksichtigen.

II. Zur Strafbarkeit der Anmeldung und
des Verkaufs verbotener Artikel

1. Einrichtung eines eBay-Mitgliedskontos
unter falschen Personalien

Im E-Commerce ist die eindeutige Identifizierung der Be-
teiligten von ganz wesentlicher Bedeutung. Wer auf dem
eBay-Marktplatz ein neues Mitgliedskonto erçffnet, ver-
pflichtet sich, die von eBay bei der Anmeldung abgefragten
Daten vollst�ndig und korrekt anzugeben.9 Erfolgt die An-
meldung aber unter Angabe erfundener oder fremder Per-
sonalien und t�tigt der betreffende Nutzer unter Verwen-
dung eines derartigen Mitgliedskontos Transaktionen, stellt
sich schnell die Frage nach der Strafbarkeit. Nach § 269
Abs. 1 StGB macht sich wegen F�lschung beweiserhebli-
cher Daten unter anderem strafbar, wer zur T�uschung im
Rechtsverkehr beweiserhebliche Daten so speichert, dass
bei ihrer Wahrnehmung eine unechte Urkunde vorliegen
w�rde, oder derart gespeicherte Daten gebraucht.

Das KG Berlin verneinte die Strafbarkeit des (bloßen) Wa-
renankaufs unter Verwendung eines mit fremden Persona-
lien erçffneten eBay-Accounts.10 Ein „Gebrauchen“ der
Daten scheide aus, da im Verh�ltnis zum jeweiligen Ver-
k�ufer keine Identit�tst�uschung vorliege. Das (erste)
rechtlich erhebliche Verhalten eines jeden Verk�ufers sei
mit dem Einstellen des Artikelangebots abgeschlossen,
ohne dass dieser sich �berhaupt Gedanken �ber die Iden-
tit�t seines potentiellen Vertragspartners macht. Auf die
erst nach dem Vertragsabschluss folgende automatisierte
Bekanntgabe der Personalien folge keinerlei rechtserheb-
liches Verhalten des Verk�ufers. In Betracht zu ziehen sei
jedoch eine Strafbarkeit gem. § 269 Abs. 1 StGB hinsicht-
lich der Anmeldung eines Mitgliedskontos unter Angabe
der Personalien eines Dritten. Die Berliner Richter wider-
sprechen damit der Ansicht des OLG Hamm, in der An-
meldung eines Mitgliedskontos liege keine Speicherung
beweiserheblicher Daten, weil es an einer rechtlich rele-
vanten Gedankenerkl�rung fehle.11 Zu Recht weist das
KG Berlin darauf hin, dass sich der Sachverhalt bei eBay-
Mitgliedskonten maßgeblich vom Fall der Einrichtung
eines E-Mail-Accounts bei einem sog. Freemailer unter-
scheidet, f�r den vertreten wird, dass es sich mangels nach
außen wirkender Erkl�rung im Vergleich zu einer sp�teren
missbr�uchlichen Nutzung des E-Mail-Accounts zun�chst
nur um eine reine Vorbereitungshandlung handelt. Die
Strafbarkeit scheide – entgegen der Ansicht des OLG
Hamm – auch nicht deshalb aus, weil es an der Beweis-/
Garantiefunktion der hypothetischen unechten Urkunde
fehlt. Beim Anlegen eines eBay-Accounts unter fremden
Personalien werde gerade dann nicht nur �ber den Namen,
sondern auch �ber die Identit�t des Anmeldenden ge-
t�uscht, wenn eine solche Anmeldung zur Umgehung ei-
ner zuvor gegen den T�ter verh�ngten „Sperre“ erfolgt.
Die Marktplatz-Betreiber h�tten ein erkennbares Interesse
an der Mitteilung zutreffender Personalien der Markt-
platz-Mitglieder.

2. Kein Regress nach strafbarem Verkauf
von verbotenen Artikeln

Nach den auf dem eBay-Marktplatz geltenden Grunds�t-
zen ist es verboten, Artikel feilzubieten, deren Angebot
gegen rechtliche Vorschriften, die guten Sitten oder sons-
tige eBay-Grunds�tze verstçßt. Es ist insbesondere unter-
sagt, Artikel anzubieten, die den Nationalsozialismus oder
extremistisches oder verfassungsfeindliches Gedankengut
verherrlichen oder verharmlosen.12 So sind z. B. Artikel
mit einem Abbild Adolf Hitlers oder anderer NS-Grçßen,
sowie Gegenst�nde, die mit einem Hakenkreuz oder ande-
ren verfassungsfeindlichen Symbolen versehen sind, vom
Handel �ber eBay ausgeschlossen.

Das AG Hildesheim verurteilte einen Anbieter von Nazi-
Figuren wegen Verstoßes gegen §§ 86, 86 a StGB in 88
F�llen zu einer Gesamtgeldstrafe von 70 Tagess�tzen
� EUR 80,00; weiterhin wurde Wertersatzverfall in Hçhe
von EUR 6000,00 angeordnet. Der Angeklagte hatte zuvor
mehrere Figuren angeboten und verkauft, die nach Ge-
sichtsausdruck und Uniformbekleidung verschiedenen
(vermeintlichen) Grçßen in Milit�r und Politik des dritten
Reiches nachgebildet und mit Hakenkreuzen, SS-Abzei-
chen sowie anderen verbotenen Aufn�hern und Aufkle-
bern versehen waren. In den Artikelbeschreibungen wur-
den nicht etwa die Namen „Adolf Hitler“, „Heinrich
Himmler“, „Herrmann Gçring“ oder „Reinhard Heydrich“
angef�hrt; vielmehr griff der Angeklagte auf Codenamen,
wie „Onkel aus Berlin“, „�sterreichischer K�nstler“, „Ge-
fl�gelz�chters Assistent“, der „Dicke“, „Gefl�gelz�chters
Boss“ oder „Gefl�gelz�chter mit Abitur“ zur�ck. Im
Strafverfahren hatte der Angeklagte die Vorw�rfe einge-
r�umt, jedoch im Nachgang zu seiner Verurteilung den
Rechtsanwalt auf Schadensersatz in Anspruch genommen,
den er im Vorfeld mit der Durchsetzung diverser Kauf-
preisforderungen wegen der Ver�ußerung von Nazi-Figu-
ren beauftragt hatte. Der Anwalt hatte n�mlich die Aus-
kunft erteilt, die Weitergabe von Gegenst�nden mit natio-
nalsozialistischen Symbolen im Rahmen einer Online-
Auktion stelle keine strafrechtlich relevante Verbreitung
dar. Das LG Hildesheim verneinte jedoch einen Regress-
anspruch gegen�ber dem Anwalt.13 Das Gericht ließ da-
hinstehen, ob ein Schadensersatzanspruch dem Grunde
nach gegeben ist; eine in Betracht kommende fehlerhafte
Beratung sei jedenfalls nicht urs�chlich f�r die geltend ge-
machten Schadenspositionen. Die anwaltliche (Falsch-)Be-
ratung habe das Vorgehen des Kl�gers bei seinem Handel
mit den Nazi-Figuren nicht beeinflusst. Eine Gesamtschau
des kl�gerischen Vorgehens beim Handel mit den Figuren
lasse nur den Schluss zu, dass ihm die Rechtswidrigkeit
seines Tuns bereits vor der Mandatierung des beklagten
Anwalts bekannt und bewusst war. Es fehle zudem an ei-
nem ersatzf�higen Schaden, da sich eine etwaige Anwalts-
haftung nicht auf die Schadensfolgen vors�tzlicher Straf-
taten erstrecken kçnne. Es w�rde n�mlich dem Zweck der
Strafe und der Strafverfolgung zuwider laufen, wenn ein
Verurteilter einen anderen hierf�r in Regress nehmen
kçnnte.
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8 Vgl. BGH, 16. 9. 2009 – VIII ZR 243/08, NJW 2010, 148 ff. = BB 2010,
208.

9 So § 2 Nr. 3 der Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen f�r die Nutzung der
deutschsprachigen eBay-Websites.

10 Vgl. KG Berlin, 22. 7. 2009 – (4) 1 Ss 181/09 (130/09), K&R 2009, 807 ff.
11 Vgl. OLG Hamm, 18. 11. 2008 – 5 Ss 347/08, MMR 2009, 775 f.
12 So der Grundsatz zu nationalsozialistischen und anderen extremistischen

Artikeln unter: http://pages.ebay.de/help/policies/nazi.html.
13 Vgl. LG Hildesheim, 30. 1. 2009 – 4 O 268/08.



III. Rechtsschutz gegen Bewertungen

Negative Bewertungen erweisen sich als �rgerlich f�r
eBay-Verk�ufer, da sie sich unmittelbar negativ auf das
Bewertungsprofil auswirken. Nach wie vor greift eBay
selbst grunds�tzlich nicht in das Bewertungssystem ein
und entfernt daher Kommentare nur in Ausnahmef�llen.14

Ob und unter welchen Voraussetzungen einem eBay-Mit-
glied ggf. ein Anspruch auf R�cknahme einer Bewertung
oder auf Unterlassung der Abgabe einer solchen zusteht,
wird in der Rechtsprechung kontrovers beurteilt.15

Das AG Nordhorn hatte �ber die Rechtm�ßigkeit der Be-
wertung „lieber ohne Kommentar. bevor ich ausfallend
werde“ zu entscheiden.16 Vergleichbare F�lle wurden be-
reits dahingehend entschieden, dass ein Anspruch auf Be-
seitigung bestehen kann – so etwa das AG Erlangen hin-
sichtlich des Kommentars „Also ich und ein Freund w�r-
den hier ganz bestimmt nichts mehr kaufen, sorry!!“.17

Schließlich handelt es sich bei dem auf eBay installierten
Bewertungssystem gerade um kein reines Meinungsfo-
rum, sondern um ein transaktionsbegleitendes Bewer-
tungsportal. Erst die von eBay vorgegebene Sachlichkeit18

gew�hrleistet die von den Nutzern gew�nschte Funktion,
sich �ber einen potentiellen Vertragspartner ein angemes-
senes Bild machen zu kçnnen. Nach Ansicht des AG
Nordhorn ergibt sich ein Anspruch auf Zustimmung zur
Lçschung des besagten Kommentars aber weder aus
§§ 1004, 823 Abs. 1 BGB (analog) wegen Verletzung des
allgemeinen Persçnlichkeitsrechts noch aus §§ 280 Abs. 1,
241 Abs. 2 BGB wegen Verletzung des R�cksichtnahme-
gebots und auch nicht aus § 823 Abs. 2 i.V. m. §§ 185 ff.
StGB. In der Bewertung sei kein Verstoß gegen die gefor-
derte Sachlichkeit zu erkennen; f�r die Sachlichkeit kçnne
es nicht darauf ankommen, dass ein Kommentar auch be-
gr�ndet wird.

Diametral verschieden dazu entschied das AG Hamburg,
dass die negative und ohne eine sachliche Begr�ndung
versehene �ußerung „ich bin unzufrieden“ eine f�r Dritte
nicht nachvollziehbare Meinungs�ußerung sei.19 Das
Gleiche gelte f�r den Erg�nzungskommentar des beklag-
ten K�ufers: „Nicht jeder powerseller ist ein Profi; – sagt
nicht mal danke f�r Sofortbezahlung“. Es werde der An-
schein erweckt, der Kl�ger habe sich als Verk�ufer unpro-
fessionell verhalten, was einer jeden sachlichen Grundlage
entbehre.

In einem vor dem LG Hannover gef�hrten Rechtsstreit
klagte ein Verk�ufer wegen der (Negativ-) Bewertung
eines Kunden mit dem Kommentar: „Handy als ‚Neu’an-
geboten-Handy +Zubehçr gebraucht-das nenne ich
Betrug!!!!“ – dies jedoch ohne Erfolg.20 Zu ber�cksichti-
gen sei, dass die �ußerung im Zusammenhang mit der ne-
gativen, durch ein Minus-Zeichen kenntlich gemachten
Bewertung der Kl�gerin steht. Diese negative Bewertung
enthalte eine Meinungs�ußerung, da sie nicht dem Beweis
zug�nglich, sondern vielmehr von der Beurteilung durch
den beklagten Kunden abh�ngig ist. Soweit die Bewertung
das Verhalten des Verk�ufers mit dem strafrechtlichen Be-
griff des Betruges verbindet, indiziere dies, dass die �uße-
rung als Rechtsauffassung und damit als Meinungs�uße-
rung einzustufen ist.

Gegenstand einer beim LG Kçln21 eingelegten Berufung
gegen ein Urteil des AG Bergheim22 war die negative Be-
wertung: „nie, nie, nie wieder! Geld zur�ck, Ware trotzdem
einbehalten – frech & dreist!!!“ und der sp�tere Erg�n-
zungskommentar „Jeans zur�ck (9 Wochen)! – T klagt auf
R�cknahme der Bewertung (nun)!“ Geklagt hatte die Ehe-

frau des bei eBay registrierten Mitgliedes, wobei zwischen
den Parteien Einigkeit bestand, dass die Gattin als Ver-
tragspartei anzusehen ist. Die Kl�gerin sei – so das LG
Kçln – dennoch nicht aktivlegitimiert, soweit es um die
geltend gemachte Verletzung des allgemeinen Persçnlich-
keitsrechts geht. Als hinter dem eBay-Account stehende
Person sei n�mlich immer nur das registrierte Mitglied
selbst erkennbar. Aber auch unabh�ngig davon scheide ein
Anspruch auf Unterlassung der besagten �ußerungen aus.
Die Behauptung „Geld zur�ck, Ware trotzdem einbehal-
ten“ sei zum Zeitpunkt der Abgabe eine wahre Tatsache ge-
wesen. Dabei komme es auch nur auf den durch die Da-
tumsangabe kenntlich gemachten Zeitpunkt an; sp�tere �n-
derungen der Sachlage kçnnten – wie geschehen – durch
einen Erg�nzungskommentar kundgetan werden. Die �u-
ßerungen „nie, nie, nie wieder!“ und „frech & dreist!!!“ sei-
en indes als Meinungs�ußerung einzuordnen. Die Grenze
zur Schm�hkritik werde dabei aber nicht �berschritten. Zu
ber�cksichtigen sei, dass die wirtschaftlichen Belange des
nicht unerheblichen Kreises aller eBay-Nutzer betroffen
seien; angesichts der heutigen Reiz�berflutung d�rften im
�brigen auch einpr�gsame starke Formulierungen verwen-
det werden – so selbst dann, wenn sie eine scharfe und ab-
wertende Kritik zum Inhalt haben und mit �bersteigerter
Polemik vorgetragen werden. Auch das von eBay aufge-
stellte Postulat der Sachlichkeit einer Bewertung ergebe
keinen weitergehenden Schutz.

Wie erw�hnt, greift eBay selbst grunds�tzlich nicht in das
Bewertungssystem ein. Gleichzeitig hat ein eBay-Mit-
glied aber keine Mçglichkeit, selbst abgegebene Kom-
mentare eigenst�ndig zu entfernen. In der Praxis reicht es
mitunter nicht aus, den bewertenden Kunden auf Unterlas-
sung oder Zustimmung zur Lçschung der jeweiligen �u-
ßerung in Anspruch zu nehmen. Das OLG Kçln hatte im
Rahmen eines Berufungsverfahrens �ber den Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Verf�gung zu entscheiden, den
die Antragstellerin beim LG Kçln eingereicht hatte nach-
dem eine zuerst außergerichtlich abgemahnte Kundin
zwar eine strafbewehrte Unterlassungserkl�rung abgege-
ben hatte, aber keine (sofortige) Lçschung auf der Website
erreichte.23 Dabei hatte sie eBay mit E-Mails v. 10. 7.,
17. 7., 22. 7., 23. 7. und 7. 8. 2008 sowie mit anwaltlichem
Schreiben v. 14. 7. 2008 aufgefordert, die umstrittene Be-
wertung wieder zu lçschen und f�gte am 19. 7. 2008 auch
den Erg�nzungskommentar „Ich nehme die Bewertung
zur�ck“ hinzu. Der 6. Zivilsenat des OLG Kçln bejahte
zwar einen vertraglichen Unterlassungsanspruch, vernein-
te aber ein Rechtsschutzbed�rfnis. Ein solches bestehe
grunds�tzlich nur dann, wenn zu besorgen ist, dass der Un-
terlassungsanspruch im Wege der Zwangsvollstreckung
durchgesetzt werden muss – im zugrunde liegenden Fall
sei das aber nicht der Fall. Die Antragsgegnerin habe kei-
ne Lçschungsgarantie �bernommen, sondern sich viel-
mehr lediglich dazu verpflichtet, alles Erforderliche zu
tun, um eBay mçglichst zeitnah zu einer Lçschung der Be-
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14 So der Grundsatz zur Entfernung von Bewertungen unter: http://pages.
ebay.de/help/policies/feedback-removal.html.

15 Zum Rechtsschutz gegen negative Bewertungen auch Schlçmer/Dittrich,
K&R 2007, 119 sowie K&R 2009, 147 f.

16 Vgl. AG Nordhorn, 28. 1. 2009 – 3 C 1308/08.
17 Vgl. AG Erlangen, 26. 5. 2004 – 1 C 457/04.
18 So § 6 Nr. 2 u. 3 der Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen f�r die Nutzung

der deutschsprachigen eBay-Websites sowie der Grundsatz zum Bewer-
tungssystem unter: http://pages.ebay.de/help/policies/feedback-ov.html.

19 Vgl. AG Hamburg, 19. 8. 2009 – 8B C 209/09.
20 Vgl. LG Hannover, 13. 5. 2009 – 6 O 102/08, K&R 2009, 666 ff.
21 Vgl. LG Kçln, 10. 6. 2009 – 28 S 4/09.
22 Vgl. AG Bergheim, 30. 10. 2008 – 26 C 148/08.
23 Vgl. OLG Kçln, 11. 3. 2009 – 6 U 222/08.



wertung zu veranlassen. Diese Beseitigungsverpflichtung
sei auch erf�llt worden indem mit f�nf E-Mails und einem
anwaltlichen Schreiben bei eBay um die Lçschung der Be-
wertung nachgesucht, dabei auf die drohenden Konse-
quenzen hingewiesen und auch das anwaltliche Schreiben
der Antragstellerin vorgelegt wurde. Es sei der Unterlas-
sungsschuldnerin auch nicht gem. § 278 BGB zuzurech-
nen, dass eBay die Lçschung nicht (sofort) vorgenommen
hat. Die Zurechnungsnorm sei unanwendbar auf solche
Verbindlichkeiten, die einen Schuldner lediglich zur Be-
auftragung eines Dritten verpflichten, sich aber nicht auf
die T�tigkeit des Dritten erstrecken.

IV. Anbieterkennzeichnung bei eBay

Nach § 312 c Abs. 1 S. 1 BGB i.V. m. Art. 240 EGBGB
i.V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 BGB-InfoV hat ein Unternehmer
dem Verbraucher Informationen �ber seine Identit�t zur
Verf�gung zu stellen; anzugeben ist auch das çffentliche
Unternehmensregister, bei dem der Rechtstr�ger eingetra-
gen ist, und die zugehçrige Registernummer. Eine dem-
entsprechende Kennzeichnungspflicht ergibt sich auch aus
§ 5 Abs. 1 Nr. 4 TMG. Werden im Impressum eines ge-
werblichen Anbieters diese Angaben nicht mit aufgef�hrt,
liegt nach Ansicht des OLG Hamm ein wettbewerbsrecht-
lich relevanter Verstoß gegen §§ 3, 4 Nr. 11 UWG vor.24

Es handele sich dabei nicht lediglich um Bagatellverstçße,
zumal bereits seit dem 12. 12. 2007 die Vorschriften der
RL 2005/29/EG �ber unlautere Gesch�ftspraktiken zu be-
r�cksichtigen seien, die in das neue, am 30. 12. 2008 in
Kraft getretene UWG eingeflossen sind. Da sich eine Dif-
ferenzierung nach einzelnen Informationsangaben verbie-
te, gelte Entsprechendes auch in Bezug auf die gem. § 5
Abs. 1 Nr. 6 TMG ebenso anzugebende Umsatzsteueriden-
tifikationsnummer.

In einer weiteren Entscheidung hat das OLG Hamm klar-
gestellt, dass eine Anbieterkennzeichnung auch im Hin-
blick auf die Gesch�ftsbezeichnung und den bzw. die
Vertretungsberechtigten korrekt sein muss.25 Sei dies in-
nerhalb der Artikelangebote unter der �berschrift „Recht-
liche Informationen des Verk�ufers“ nicht der Fall, liege
auch dann ein sp�rbarer Wettbewerbsverstoß vor, wenn
das Impressum (auch) auf der sog. MICH-Seite bereitge-
halten wird und dort die erforderlichen Angaben klar und
zutreffend gemacht werden. Entscheidend sei, dass ein
Nutzer die Angaben auf der Angebotsseite besonders
ernst nimmt und daher keine Veranlassung mehr sieht,
nach dem Link zu einem (weiteren) Impressum zu su-
chen.

V. §§ 312 b ff. BGB – Fernabsatzrecht

1. Abgrenzung: Unternehmer – Verbraucher

Voraussetzung f�r die Erçffnung des persçnlichen An-
wendungsbereichs der fernabsatzrechtlichen Sondervor-
schriften ist das Bestehen einer Unternehmer-Verbrau-
cher-Beziehung. Schwierigkeiten bei der Abgrenzung
zwischen (noch) privatem Handeln und (schon) unterneh-
merischer T�tigkeit bestanden bisher vor allem auf der
Verk�uferseite; wie eine aktuelle Entscheidung des BGH
zeigt, kçnnen bei der Einordnung eines K�uferverhaltens
�hnliche Probleme entstehen.26 Die Kl�gerin, eine Rechts-
anw�ltin, kaufte bei dem beklagten Unternehmen �ber das
Internet unter anderem Lampen; dabei gab sie als Liefer-
und Rechnungsadresse ihren Namen (ohne Berufsbe-
zeichnung) und die Anschrift der Kanzlei an, bei der sie
t�tig war. Sp�ter erkl�rte sie dann jedoch den Widerruf

mit der Begr�ndung, die Lampen seien f�r ihre Privat-
wohnung bestimmt gewesen, so dass ihr als Verbrauche-
rin ein Widerrufsrecht nach den Vorschriften �ber Fern-
absatzgesch�fte zust�nde, �ber das sie nicht ordnungsge-
m�ß belehrt worden sei. Anders als das LG Hamburg, das
die Klage abgewiesen und im Wesentlichen ausgef�hrt
hatte, dass die Kl�gerin nach dem objektiven Empf�nger-
horizont nicht als Verbraucherin gehandelt habe, urteilte
der VIII. Zivilsenat beim BGH. Schließe eine nat�rliche
Person ein Rechtsgesch�ft objektiv zu einem Zweck ab,
der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbst�ndigen
beruflichen T�tigkeit zugerechnet werden kann, so kom-
me eine Zurechnung entgegen dem mit dem rechtsge-
sch�ftlichen Handeln objektiv verfolgten Zweck nur dann
in Betracht, wenn die dem Vertragspartner erkennbaren
Umst�nde eindeutig und zweifelsfrei darauf hinweisen,
dass die nat�rliche Person in Verfolgung ihrer gewerbli-
chen oder selbst�ndigen beruflichen T�tigkeit handelt. Im
zugrunde liegenden Fall habe das beklagte Versandhan-
delsunternehmen aus der Angabe der Kanzleianschrift als
Liefer- und Rechnungsadresse nichts Eindeutiges f�r ein
Handeln zu unternehmerischen Zwecken herleiten kçn-
nen, so dass von einem Handeln als Verbraucherin auszu-
gehen sei.

2. Widerrufsrecht bei nichtigen
Fernabsatzvertr�gen?!

Bei einem Fernabsatzgesch�ft besteht ein Widerrufsrecht
des Verbrauchers auch dann, wenn es einen Kaufvertrag
zum Gegenstand hat, der wegen Sittenwidrigkeit nichtig
ist.27 Der BGH ist insoweit der Auffassung entgegenge-
treten, ein Verbraucher kçnne sich bei Nichtigkeit des
Vertrages dann nicht auf sein Widerrufsrecht berufen,
wenn er den die Vertragsnichtigkeit begr�ndenden Um-
stand jedenfalls teilweise selbst zu vertreten hat. Der Sinn
des Widerrufsrechts besteht nach Ansicht des VIII. Zivil-
senats beim BGH darin, dem Verbraucher ein an keine
materiellen Voraussetzungen gebundenes, einfach auszu-
�bendes Recht zur einseitigen Loslçsung vom Vertrag in
die Hand zu geben, das neben den allgemeinen Rechten
besteht, die jedem zustehen, der einen Vertrag abschließt.
Ein Ausschluss des Widerrufsrechts wegen unzul�ssiger
Rechtsaus�bung kçnne daher nur bei besonderer Schutz-
bed�rftigkeit des Unternehmers in Betracht kommen; da-
ran fehle es aber, wenn beiden Parteien ein Verstoß gegen
die guten Sitten zur Last f�llt.

3. R�ckgaberecht statt Widerrufsrecht bei eBay?!

Wie schon in fr�heren Beitr�gen dargestellt, besteht Un-
einigkeit in der Rechtsprechung, ob es im Zusammenhang
mit Fernabsatzvertr�gen, die �ber eBay geschlossen wer-
den, zul�ssig ist, Verbrauchern statt eines Widerrufsrechts
i. S. d. § 355 BGB ein R�ckgaberecht i. S. d. § 356 BGB
einzur�umen.28 Das LG Berlin hat nun – unter Aufgabe
seiner fr�heren Rechtsprechung – entschieden, dass es die
Ersetzung des Widerrufsrechts durch ein R�ckgaberecht
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24 Vgl. OLG Hamm, 2. 4. 2009 – 4 U 213/08, K&R 2009, 504 ff.
25 Vgl. OLG Hamm, 4. 8. 2009 – 4 U 11/09, K&R 2009, 814 ff. Die Pflicht

zur Angabe der (richtigen) Gesch�ftsbezeichnung sowie des bzw. der Ver-
tretungsberechtigten ergibt sich aus § 312 c Abs. 1 S. 1 BGB i.V.m.
Art. 240 EGBGB i.V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 BGB-InfoV sowie § 5 Abs. 1
Nr. 1 TMG.

26 Vgl. BGH, 30. 9. 2009 – VIII ZR 7/09, K&R 2010, 37 ff., NJW 2009,
3780.

27 Vgl. BGH, 25. 11. 2009 – VIII ZR 318/08, K&R 2010, 113 ff.
28 Dazu auch Schlçmer/Dittrich, K&R 2007, 437 sowie K&R 2009, 150

m. w. N.


